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Betreff:  Schneider Torsten / BRD ; Anfrage betreffend Hieb- und Stichwaffen in Österreich ; 
 

 

Sehr geehrter Herr Schneider! 

 

Unter Bezugnahme auf Ihr Email vom 11.10.2006 wird mitgeteilt, dass gemäß § 1 Abs. 1 des 

Waffengesetzes ua. Gegenstände als Waffen anzusehen sind, die ihrem Wesen nach dazu 

bestimmt sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Menschen durch unmittelbare Einwir-

kung zu beseitigen oder herabzusetzen. Der Waffenbegriff ist demnach auf Gegenstände 

beschränkt, deren objektive Bestimmung darin gelegen ist, eine qualifizierte Wirkung auf 

Menschen zu erzielen. Von der genannten Gesetzesstelle sind daher neben allen Schuss-

waffen auch alle sonstigen Waffen umfasst, vor allem Hieb-, Stich- und Stoßwaffen. Gemäß 

§ 11 Abs. 1 Waffengesetz ist der Besitz von Waffen Menschen unter 18 Jahren verboten.  

 

Davon abgesehen sind der Erwerb, die Einfuhr, der Besitz und das Führen der unter der Be-

zeichnung „Schlagringe“, „Totschläger“ und „Stahlruten“ bekannten Hiebwaffen gemäß § 17 

Abs. 1 Ziffer 6. des Waffengesetzes verboten. Die Behörde kann allerdings verlässlichen 

Personen, die das 21. Lebensjahr vollendet haben und überwiegendes berechtigtes Interes-

se an Erwerb, Einfuhr, Besitz oder Führen nachweisen, Ausnahmen von den genannten 

Verboten bewilligen. Die Bewilligung zum Besitz ist durch Ausstellung einer Waffenbesitzkar-

te, die Bewilligung zum Führen durch Ausstellung eines Waffenpasses zu erteilen.  

 

 

Für die Bundesministerin: 

AL Dr. Hermann Renner 
elektronisch gefertigt 


